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Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης
κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ µὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, 
σιγήσοµαι, ἄῤῥητα ἡγεύµενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. 
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Was ich bei der Behandlung oder auch außerhalb meiner Praxis 
im Umgange mit Menschen sehe und höre, das man nicht 
weiterreden darf, werde ich verschweige und als Geheimnis 
bewahren. 





Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der 
Verwendung sensibler Daten ausschließlich dann nicht verletzt, 
wenn 

der Betroffene seine Zustimmung zur Verwendung der Daten 
ausdrücklich erteilt hat, wobei ein Widerruf jederzeit möglich ist 
und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten 
bewirkt (Z 6)  



"Zustimmung": die gültige, insbesondere ohne Zwang 
abgegebene Willenserklärung des Betroffenen, dass er in 
Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall in die 
Verwendung seiner Daten einwilligt (§ 4 Z 14) 



Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der 
Verwendung sensibler Daten ausschließlich dann nicht verletzt, 
wenn 

die Verarbeitung oder Übermittlung zur Wahrung 
lebenswichtiger Interessen des Betroffenen notwendig ist und 
seine Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann (Z 7)  



Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der 
Verwendung sensibler Daten ausschließlich dann nicht verletzt, 
wenn 

die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der 
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder -
behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten 
erforderlich ist, und die Verwendung dieser Daten durch 
ärztliches Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer 
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen (Z 12)  
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Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der 
Verwendung sensibler Daten ausschließlich dann nicht verletzt, 
wenn 

sich die Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung aus 
gesetzlichen Vorschriften ergibt, soweit diese der Wahrung 
eines wichtigen öffentlichen Interesses dienen (Z 3)  



Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im 
lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder mit seiner 
Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf 
Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter 
Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer 
staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den 
in Art 8 Abs 2 EMRK genannten Gründen notwendig sind. 
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Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer 
Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung 
wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen 
gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der 
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im 
Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das 
Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden 
Art vorgenommen werden. 
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